
Zur Gewährleistung der Maßnahmen der medizinischen Sicherstellung im Verteidigungszustand 
sind zu planen und vorzubereiten:

die personelle Ergänzung der bestehenden medizinischen Einrichtungen im Ministerium für 
Staatssicherheit und in den nachgeordneten Diensteinheiten

die Entfaltung von medizinischen Punkten bei den operativen Ausweich- und Reserveausweich- 
führungsstellen

die Entfaltung von Sanitätsstellen in den festgelegten Ausweichräumen der Diensteinheiten

Maßnahmen zur Ausbildung von nichtstrukturmäßigen Sanitäts- und Sanitätshilfskräften in 
den Diensteinheiten

der Bedarf an medizinischer Ausrüstung, Medikamenten und Transportmitteln.

Der personelle und materiell-teclmische Bedarf ist auf der Grundlage der Entfaltungsstruktur des 
Ministeriums für Staatssicherheit und der nachgeordneten Diensteinheiten sowie der Erfordernisse 
der medizinischen Sicherstellung unter den Bedingungen des Verteidigungszustandes zu planen.

Bei der Planung der Maßnahmen der medizinischen Sicherstellung ist die Inanspruchnahme der 
örtlichen medizinischen Einrichtungen, einschließlich der örtlichen Lazarette der Nationalen 
Volksarmee, zu berücksichtigen.

Die nachrichten-technische Sicherstellung im Verteidigungszustand

Die nachrichten-technische Sicherstellung im Verteidigungszustand ist mit dem Ziel zu planen 
und vorzubereiten, unter allen Bedingungen der Lage zuverlässig und gedeckt arbeitende 
Nachrichtenverbindungen zu gewährleisten.

Die Planung und Vorbereitung des Systems der Nachrichtenverbindungen im Gesamtbereich des 
Ministeriums für Staatssicherheit ist auf die Schaffung direkter Nachrichtenverbindungen zu den 
nachgeordneten Diensteinheiten, zu den operativen Ausweichführungsstellen, zu den Nachbar
bezirksverwaltungen (Verwaltungen) und zu anderen bewaffneten und staatlichen Organen auszu
richten.

Der Organisation direkter Nachrichtenverbindungen im Verteidigungszustand sind Fernsprech-, 
Fernschreib-, UKW/Funk-, KW/Funk- und Funkfernschreibverbindungen zugrunde zu legen.

Für die im Verteidigungszustand geplanten Nachrichtenverbindungen sind Chiffrier-, Tarn- und 
Verschleierungsmittel im erforderlichen Umfang bereitzustellen.


